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Bekanntmachung der Beschlüsse im öffentlichen Teil der
öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der 

Gemeinde Roggentin vom 16.07.2018

Zu 8.1 Antrag der 1. stellvertretenden Bürgermeisterin auf Entlassung aus dem Ehrenbe-
amtenverhältnis als 1. stellvertretende Bürgermeisterin

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Roggentin stimmt dem Antrag der 1. stellvertretenden Bürgermeisterin 
der Gemeinde Roggentin, Frau Kathrin Weiß, auf Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis mit 
Wirkung vom 31.05.2018 sowie ihrem Rücktritt als 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters der Gemein-
de Roggentin zu.
Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (Vw-
GO) wird in diesem Fall ausgesetzt. Die sofortige Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO 
angeordnet. Die sofortige Vollziehung wird mit dem öffentlichen Interesse begründet, die Stelle des 1. 
Stellvertreters des Bürgermeisters unverzüglich wieder besetzen zu können, um die Arbeits- und 
Handlungsfähigkeit der Gemeinde Roggentin sicherzustellen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/01/2018

Zu 8.2 Wahl eines neuen 1. stellvertretenden Bürgermeisters der Gemeinde Roggentin
05/02/2018
Es wurde kein Beschluss gefasst.

Zu 8.3 Zustimmung Vergleich im Klageverfahren thermovolt ./. Amtsvorsteher des Amtes 
Carbäk

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin genehmigt in ihrer Sitzung am 16.07.2018 die Eil-
entscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Roggentin, den am 29.05.2018 im Klageverfahren 
des Insolvenzverwalters A. Ahrendt über das Vermögen der thermovolt AG gegen den Amtsvorsteher 
des Amtes Carbäk geschlossenen Vergleich nicht zu widerrufen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/03/2018

Zu 9 Satzung der Gemeinde Dummerstorf über den Bebauungsplan Nr. 20 "Ehemaliges 
Trockenwerk am Schmiedeweg" Beteiligung der benachbarten Gemeinden gemäß 
§ 2 Abs. 2 BauGB

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16.07.2018, dem 
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 20 der Gemeinde Dummerstorf im Rahmen der Beteiligung der 
benachbarten Gemeinden gemäß § 2 Abs.2 und Abs.4 BauGB zuzustimmen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/04/2018

https://www.schoenberger-land.de/buergerinformationssystem/si010_j.asp?YY=2010&MM=07&DD=31
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Zu 10 Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Bebauungsplan Nr. 10.63.1 "Wohnen am 
Werftdreieck"
Frühzeitige Beteiligung der benachbarten Gemeinden und Träger öffentlicher Be-
lange

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16.07.2018, der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange des Bebauungsplans 
Nr 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ im Rahmen der Beteiligung der benachbarten Gemeinden 
nach § 2 Abs.2 und 4 BauGB ohne Bedenken und Anregungen zuzustimmen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/05/2018

Zu 11 Gemeinde Broderstorf, 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7/8
Abstimmung der Planung mit den benachbarten Gemeinden

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in der Sitzung am 16.07.2018, dem 
Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7/8 im Rahmen der Beteiligung der benachbarten 
Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB ohne Einwände oder Anregungen zuzustimmen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/06/2018

Zu 12 Städtebauliche und sonstige Planungsleistungen für die Erarbeitung der 2. Ände-
rung  und Berichtigung des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Roggentin 
Auftragserteilung

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16.07.2018, den 
Auftrag für die städtebaulichen und technischen Leistungen für die 2. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Roggentin an die Fa. TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Trelleborger 
Straße 15, 18107 Rostock in Höhe von 28.282,02 EUR zu erteilen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/07/2018

Zu 13 Aufstellungsbeschluss über die 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 für das 
Gewerbe- und Industriegebiet
"Bornkoppelweg"

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16.07.2018 den 
Aufstellunsbeschluss zur 7. Änderung des Bebauungsplans Nr.3 für das Gewerbe- und Industriegebiet 
„Bornkoppelweg“ mit folgenden Punkten:

1. Für den Bebauungsplan Nr. 3 für das Gewerbe- und Industriegebiet “Bornkoppelweg“ soll eine 
7. Änderung durchgeführt werden.
Es wird folgendes Planungsziel angestrebt:
- Sicherung der Erschließung für kleinteiligere Grundstücke innerhalb der Baugebiete 11 und 

13.2 durch Festsetzung der neu geplanten Erschließungsstraßen als öffentliche Verkehrs-
flächen. 

- Erweiterung des Gewerbegebiets 1 um ca. 13 m zulasten der naturbelassenen Grünfläche, 
die auch als Ausgleichsfläche fungiert; Ausweisung einer neuen Ausgleichsfläche. 

2. Durch die Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung, soll diese Ände-
rung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB erfolgen.
 

3. Mit der Ausarbeitung soll die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG beauftragt werden.
4. Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Dabei ist dar-
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auf hinzuweisen, dass die 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt werden soll.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/08/2018

Zu 14 Lärmaktionsplan für das Amt Carbäk 1. Fortschreibung 2017/ 2018
Entwurf Abschlussbericht

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16.07.2018, dem 
Entwurf des Abschlussberichtes der 1. Fortschreibung des Lärmaktionsplans 2017/ 2018 ohne Ände-
rungen und Ergänzungen zuzustimmen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/09/2018

Zu 15 Beschluss zum geforderten Grünausgleich entsprechend der Auflage aus der Bau-
genehmigung

1. Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16. Juli 2018, für die 
Planung des Grünausgleichs für den Bau des MTZ Roggentin mit einer Ausgleichsfläche von 9.702 m² 
entsprechend den Festsetzungen des B-Planes Nr. 3 der Gemeinde Roggentin ein Honorarangebot 
vom Landschaftsplaner Kai Lämmel aus Rostock einzuholen. Sofern das Angebot auf der HOAI ba-
siert werden der Bürgermeister und sein Stellvertreter bevollmächtigt, den Vertrag zu unterschreiben.
Es wird angestrebt, die erforderlichen Pflanzungen im Herbst 2018, spätestens im Frühjahr 2019 aus-
führen zu lassen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/10/2018

2. Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16. Juli 2018, für die 
Beantragung eines Ökokontos für den Überschuss an ausgewiesener Grünausgleichsfläche im B-Plan 
Nr. 3 der Gemeinde Roggentin in einem Umfang von 5.761 m² ein Angebot vom Landschaftsplaner 
Kai Lämmel einzuholen und zu beauftragen, sofern es den marktüblichen Konditionen entspricht. 
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/11/2018

Zu 16 Neubau einer Kita für 24 Kinder unter drei Jahren, Stellen eines neuen Fördermitte-
lantrages

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 16. Juli 2018, für 
den Neubau einer Kita für 24 Kinder unter drei Jahren einen neuen Fördermittelantrag für das Jahr 
2019 beim Landkreis Rostock nach der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Ent-
wicklung zu stellen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
05/12/2018

_____________________________                                                               ausgehängt am:____________________

Bünger
Bürgermeister
                                                                                                                       abgenommen am: _____________________


